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DasWienerTheatergesetz .DieLandesregierunhat heutedieDurchführ-¬
ungsverordnungzumWienerTheatergesetzbeschlossen. DieVerordnangent-¬
hält Bestimmungenüberdie AnmeldungvonVeranstaltungen,die nichtan
eineKonzessiongebundensind,überdasAnsuchenumErteilungeinerKon-¬
zession ,überdie Durchführungdes Überwachungsdienstesundübersicher¬
heits - undfeuerpolizeilicheVorschriftenimBetriebevonTheatern .Die
Landesregierunghat auchdie Verordnungüberdie Sperrstundefürdie
unterdasTheatergesetzfallendenVeranstaltungengeschlossenDieSperr-¬
stundeist fürTheäter,VarietesundZirkusse,fürVorträge,Dilettanten-¬
vorstellungenundTanzvorführungen,für sportlicheVeranstaltungenund
fürAusstellungenmitzwölfUhrnachts ,fürTanzunterhaltungenundFeste
mitzweiUhrnachtsundschliesslichfür pratermässigeVolksver-¬
gnügungenmit ein Uhr nachts festgesetzt .Unter das Theatergesetzfallen - ¬
deVeranstaltungenin einemGast - oderSchankgewerbemüsseneinehalbe
Stunde vor der für dieses GewerbevomLandeshauptmanngenerell angeord¬

netenSperrstundeenden.Dasist alsobeiVeranstaltungeninGasthäusern
umhalbzwölfUhrnachts ,beiVeranstaltungenin Kaffeehäusernumhalb
einUhrnachtsundbeiVeranstaltungeninNachtlokaleninderInneren
StadtumhalbvierUhrfrüh .AnmeldepflichtigeVeranstaltungenimFreien,
diegeeignetsind ,die Nachtruhezustören ,habenumzehnUhrnachts
zuenden .DerMagistratwirdermächtigt ,ausRücksichtenaufdieNachbar¬
schaftdieSperrstundeimEinzelfalleauchmiteinerfrüherenStundefest-¬
zusetzen ,sowieaus bestimmtenAnlässen( Messe ,Fasching) generelloderauch
in EinzelfällenausnahmsweiseeineErstreckungderSperrstundezubewilli-¬
gen Die Landesregierunghat schliesslich auch eine Verordnungüber dasAus- ¬

massderVerwaltungsabgabenfürdieunterdasTheatergesetzfallendenAnge-¬
legenheitenfestgesetzt .DasAtismasswurdederart bestimmt ,dassgegenüber
denderzeitzuzahlendenAbgabenüberalleineErmässigungeintritt Diedrey
VerordnungenwerdenzugleichmitdemWienerTheatergesetzimLandesgesetz-¬
blatt publiziertwerdenundgleichzeitigmitdemGesetzin Krafttreten .Die
für die Parteien wichtigs ten Bestimmungendes Gesetzes und derDurchführ- ¬
ungsverordnungenwerdennochanlässlichderKundmachungverlautbartwerden.

- . - . —. —
GoldeneHochzeiter.IndenletztenTagenüberreichteinVertretungdes
BürgermeistersamtsführenderStadtratJuliusLinderdenEhepaarenHer-¬
mannundMathildeGrabyMichelundKarolineHaider,AloisundMarieKasa
firundMathiasundAnnaWagneranlässlichihrergoldenenHochzeitdie
EhrengabederStadtWiene

- . ——
FreitagundSamstagmitdemWassersparen!WegendringenderErhaltungs-¬
arbeitenmussdie zweiteHochquellenleitungamFreitagundSamstagneu-¬
erlichgesperrtwerden.WährendderAbsperrungwirddaherdieWasserver-¬
sorgungnur aus den Zuflüssenaus der ersten Hochquellenleitunggedeckt
Deshalbist esgeboten,amFreitagundSamstagmitdemWassernachTun¬
lichkeitzusparenAnbeidenTagenunterbleibtauchdieBespritzungderStrassenundGartenanlagen.

BezirksvertretungMargareten,DienächsteSitzungderBezirksvertretung
MargaretenfindetkommendenMontagum17Uhrstatt.
EntfallendeSprechstunde.MorgenMittwochentfälltwegendienstlicher
VerhinderungdieSprechstundebeimstädtischenFinanzreferentenStadt-¬
rat HugoBreitner.

Übersiedlungen .DieZentralaufnahmestellefürTuberkuloseundKurbedürf-¬
tigederGemeindeWienist nachWähring,Theresiengasse37übersiedelt.
Die Fernsprechnummerdes administrativen Dienstes ist B 45 - - 75unddes
ärztlichenDienstesB45- - 60. DieMagistratsabteilung51(Statistik )
ist nachWien ,IV . ,Pressgasse24,übersiedelt .Ihre Fernsprechnummernsind
A30- - 70undA30- -70.
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